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§ 39 Stmk. L-RGG Reiserechnung

Stmk. L-RGG - Stmk. Landes-Reisegebuhrengesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

(1) Der Bedienstete hat den Anspruch auf Reisegebihren schriftlich unter Verwendung eines amtlichen Vordruckes
(Reiserechnung) bei seiner Dienststelle geltend zu machen und diesen eigenhdndig zu unterfertigen. Soweit ein
automationsunterstitztes Verfahren der Rechnungslegung vorgesehen ist, kann vom Erfordernis der Schriftlichkeit
abgesehen werden. Der Bedienstete hat die ihm zustehenden Reisegeblhren, soweit sie nicht automationsunterstitzt
ermittelt werden kdnnen, selbst zu berechnen.

(2) Der Anspruch auf Reisegebuhren erlischt, wenn er vom Bediensteten nicht innerhalb von sechs Kalendermonaten,
beginnend mit dem Kalendermonat, in den das Ende der Dienstreise, der Dienstverrichtung im Dienstort, einer Reise
nach 88 15, 24, 35 Abs. 8 oder einer Ubersiedlung fillt, bei seiner Dienststelle geltend gemacht wird.

(3) Der Anspruch auf Zuteilungsgebiihr, Ersatz der Fahrtauslagen und TagesgebUhr gemafR§ 22 Abs. 3,
Trennungsgeblhr oder Trennungszuschul3, ist jeweils fir einen Kalendermonat im nachhinein geltend zu machen. Der
Anspruch erlischt, wenn er vom Bediensteten nicht innerhalb von sechs Kalendermonaten nach Ablauf jenes
Kalendermonates, in dem der Anspruch auf Reisegeblhren entstanden ist, bei seiner Dienststelle geltend gemacht
wird.

In Kraft seit 01.04.1999 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_l-rgg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_l-rgg/paragraf/22
file:///

	§ 39 Stmk. L-RGG Reiserechnung
	Stmk. L-RGG - Stmk. Landes-Reisegebührengesetz


